
Rathaus Zeitung
_______________________________________________________________________________________
Nr. 16  STADT GREVENBROICH  06. Oktober 2005

Amtliche Bekanntmachungen

Die Dienststunden des Fachbereiches Planung/Bauordnung sind:
montags bis mittwochs von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
freitags von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Betr.:
a) Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. D 1 „Ölgasse/Steinweg/Karl-Oberbach-

Straße“ – Stadtteil Stadtmitte –
b) Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 36 „Deutsch-Ritter-Allee“ – Stadtteil Neu-

Elfgen –
c) Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 89 „Feilenhauer Straße / von-Goldammer-

Straße“ – Stadtteil Stadtmitte –
d) Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 108 „Stadtmitte-West“ 

– Stadtteil Elsen –
hier: Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB)

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 
1818), die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. D 1 „Ölgasse/Steinweg/Karl-
Oberbach-Straße“.

Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. G 36 „Deutsch-Ritter-Allee“.

Zu c)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 7. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. G 89 „Feilenhauer Straße/von-Goldammer-Straße“.

Zu d)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. G 108 „Stadtmitte-West“.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.



Stadtteil:             Stadtmitte
BPlan-Änd.-Nr.:  5. Änderung D 1
Bezeichnung:   „Ölgasse / Steinweg / 

Karl-Oberbach-Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:             Neu-Elfgen
BPlan-Änd.-Nr.:  5. Änderung G 36
Bezeichnung:   „Deutsch-Ritter-Allee“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Stadtmitte
BPlan-Änd.-Nr.: 7. Änderung G 89
Bezeichnung:  „Feilenhauer Straße /

von-Goldammer-Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:             Elsen
BPlan-Änd.-Nr.: 10. Änderung G 108
Bezeichnung:   „Stadtmitte-West“ 
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB i. V. mit § 2 (4) BauGB bekannt ge-
macht.

Grevenbroich, den 27.09.2005
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter



Betr.:
a) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 183 „Rheydter Straße/Merkatorstraße“ – Stadtteil Elsen 
b) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 185 „Bahnunterführung Blumenstraße“ – Stadtteil Stadtmitte 
c) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. K 27 „Entwicklungsbereich Kapellen, Teil 3, Gewerbegebiet 

Auf den Hundert Morgen“ – Stadtteil Kapellen 
hier: Bekanntmachung der Satzungsbeschlüsse

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 den Bebauungsplan Nr. G 183 „Rheydter 
Straße/Merkatorstraße“ als Satzung beschlossen.

Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung  am 16.12.2004 den Bebauungsplan Nr. G 185 „Bahnunter-
führung Blumenstraße“ als Satzung beschlossen.

Zu c)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 den Bebauungsplan Nr. K 27 „Entwick-
lungsbereich Kapellen, Teil 3, Gewerbegebiet Auf den Hundert Morgen“ als Satzung beschlossen.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:  Elsen
BPlan-Nr.:          G 183
Bezeichnung:  „Rheydter Straße/Merkatorstraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Stadtmitte
BPlan-Nr.:          G 185
Bezeichnung:  „Bahnunterführung Blumenstraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:           Kapellen
BPlan-Nr.:         K 27
Bezeichnung: „Entwicklungsbereich Kapellen,

Teil  3,  Gewerbegebiet 
Auf den Hundert Morgen“

Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die  Bebauungspläne Nr. G 183, Nr. G 185 und Nr. K 27 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Bebauungspläne Nr. G 183,  Nr. G 185 und Nr. K 27 treten gemäß § 10 Baugesetzbuch am Tage der Be-
kanntmachung in Kraft.
Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Gemäß § 44 (3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-



ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 (4) 
BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

2. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen der Satzung 
eines Bebauungsplanes wird gemäß §§ 215, 214 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Satzung eines Bebauungsplanes 
gegenüber der Stadt Grevenbroich geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Genehmigung oder die Veröffentlichung der Satzung eines Bebau-
ungsplanes verletzt worden sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 
(GV. NRW. S. 498), kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen die vorstehenden Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Bebauungspläne Nr. G 183, Nr. G 185 und Nr. K 27 können ab sofort einschließlich Entscheidungsbegrün-
dungen im städt. Verwaltungsgebäude, Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Grevenbroich, Zimmer 212, 
Ostwall 6, während der Dienststunden eingesehen werden.

Grevenbroich, den 27.09.2005
Bernd Schotten 

Erster Beigeordneter



Betr.:
a) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. W 44  „Feuerwehr Langwadener Straße“ – Stadtteil Weveling-

hoven –
b) b) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 199  „Schlossstraße“ - Stadtteil Stadtmitte –
c) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 200  „Harnischstraße/Röntgenstraße“ – Stadtteil Stadtmitte –
hier: Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. 
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. W 44 „Feuerwehr Langwadener Straße“.

Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 199 „Schlossstraße“.

Zu c)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 29.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 200 „Harnischstra-
ße/Röntgenstraße“.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:            Wevelinghoven
BPlan-Nr.:          W 44
Bezeichnung:  „Feuerwehr Langwadener Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:         Stadtmitte
BPlan-Nr.:       G 199
Bezeichnung:  „Schlossstraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:            Stadtmitte
BPlan-Nr.:          G 200
Bezeichnung:  „Harnischstraße/Röntgenstraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB bekannt gemacht.

Grevenbroich, den 30.09.2005 
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter



Betr.:
a) a)Aufstellung der 150. Änderung des Flächen-nutzungsplanes „Stadtmitte-West“ – Stadtteil Elsen 
b) b) Aufstellung der 151. Änderung des Flächennutzungsplanes „Feilenhauer Straße/von-Goldammer-

Straße“ – Stadtteil Stadtmitte –
c) Aufstellung der 152. Änderung des Flächen-nutzungsplanes „Feuerwehr Langwadener Straße“ 

– Stadtteil Wevelinghoven –
hier: Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB)

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), die Aufstellung 
der 150. Änderung des Flächennutzungsplanes „Stadtmitte-West“.

Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 151. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Feilenhauer Straße/von-Goldammer-Straße“.

Zu c)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i.V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 152. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Feuerwehr Langwadener Straße“.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:            Elsen
FNP-Änd.-Nr.:   150.
Bezeichnung:  „Stadtmitte-West“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Stadtmitte
FNP-Änd.-Nr.:   151.
Bezeichnung:  „Feilenhauer Straße  /

von-Goldammer-Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:           Wevelinghoven
FNP-Änd.-Nr.:   152.
Bezeichnung:  „Feuerwehr Langwadener Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neus: DGK 5 (3662)

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB i. V. mit § 2 (4) BauGB bekannt ge-
macht.

Grevenbroich, den 27.09.2005
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter



Betr.:
a) Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 116 a „Bahnstraße / Orkener 

Straße“ – Stadtteil Stadtmitte –
b) b) Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. K 8 „Talstraße/Heisterweg“ – Stadtteil Ka-

pellen –
c) Aufstellung der  8. Änderung des  Bebauungs-
planes Nr. W  9   „Langwaden“ – Stadtteil Langwaden –
hier: Bekanntmachung der Satzungsbeschlüsse

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 die 1. vereinfachte Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. G 116 a „Bahnstraße/Orkener Straße“ als Satzung beschlossen.

Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 12.05.2005  die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
K 8 „Talstraße/Heisterweg“ als Satzung beschlossen.

Zu c)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 15.06.2000 die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
W 9 „Langwaden“ als Satzung beschlossen.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:            Stadtmitte
BPlan-Änd.-Nr.:  1. vereinfachte Änderung G 116 a
Bezeichnung:     „Bahnstraße/Orkener Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:             Kapellen
BPlan-Änd.-Nr.:  1. Änderung K 8
Bezeichnung:     „Talstraße/Heisterweg“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:             Langwaden
BPlan-Änd.-Nr.:  8. Änderung W 9
Bezeichnung:    „Langwaden“

Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 116 a,  die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.    K 
8 und die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 9 werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 116 a,  die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.    K 
8 und die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 9 treten gemäß § 10 Baugesetzbuch am Tage der Bekannt-
machung in Kraft.



Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Gemäß § 44 (3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 (4) 
BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

2. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen der Satzung 
eines Bebauungsplanes wird gemäß §§ 215, 214 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Satzung eines Bebauungsplanes 
gegenüber der Stadt Grevenbroich geltend gemacht worden ist.

Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Genehmigung oder die Veröffentlichung der Satzung eines 
Bebauungsplanes verletzt worden sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 
(GV. NRW. S. 498), kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen die vorstehenden Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. G  116 a,  die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.  K  
8 und die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 9 können ab sofort einschließlich Entscheidungsbegründun-
gen im städt. Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Grevenbroich, Zimmer 212, Ost-
wall 6, während der Dienststunden eingesehen werden.

Grevenbroich, den 27.09.2005
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter



Der Bürgermeister gratuliert

zur Goldhochzeit
im Oktober 2005

Herrn Heinrich Steins und
Frau Christine geborene Socha

Tag der Eheschließung 08.10.1955



Veranstaltungskalender

bis 9. Oktober 2005 Malerei - Ausstellung Igor Oleinikov, Versandhalle, Stadtparkinsel. Öffnungszeiten: Di 
- Sa 16.00 – 18.00 Uhr, So 11.00 – 16.00 Uhr, Info unter Tel.: 02181/608-653

bis 16. Oktober 2005 Foto – Ausstellung „Herbarium Hülchrath“, Ehemalige Synagoge Hülchrath. Von 
Wolfgang Stark, Öffnungszeiten: Sa 14.00 – 16.00 Uhr, So 11.00 – 15.00 Uhr, Info unter Tel.: 02181/608-653

Sa. 1. und 2. Oktober 2005 World Games im Tae-Kwon-Do, Großsporthalle Gustorf und Dreifachsport-
halle Pascal - Gymnasium

So. 2. Oktober 2005 11.00 Uhr Jazzkonzert zum Abschluss der Biergartensaison Schloss Hülchrath, Info 
unter Tel.: 02181/608-653

Do. 6. Oktober 2005 19.30 Uhr NGZ Forum „Kultur“, „Neues Leben in der Villa Erckens“, Museum Villa 
Erckens. Teilnehmer: Prof. Cepl-Kaufmann, Prof. Grube, Prof. Zehnder, Dr. John, H. Stromann, H. Jordan; 
Moderation: Fr. Bittner/NGZ, Info unter Tel.: 02181/608-653

Do. 6. Oktober – 05. November 2005 Mi, Do, Sa, So 10.00 –17.00 Uhr Ausstellung „400 Jahre Zeitung - 130 
Jahre NGZ“, Museum Villa Erckens, Info unter Tel.: 02181/608-653

Fr. 7. Oktober 2005 19.00 Uhr Krimidinner „Leichenschmaus“ Museum Villa Erckens 4-Gang-Menue mit 
Kriminalschauspiel. (Zusatztermin!) Termin 08.10.05 ist ausverkauft! Eintritt: 69,- €, Info unter Tel.: 02181/608-
653

Sa. 8. Oktober 2005 16.00 – 18.00 Uhr Münz-Tauschtag Gaststätte „Jägerhof“, Grevenbroich Elsen, Düs-
seldorfer Str. 47. Veranstalter: Münzfreunde Grevenbroich, Münzen-Sammler-Verein Grevenbroich. Die Münz-
freunde von Grevenbroich treffen sich zum Münz- und Erfahrungsaustausch.

Mi. 12. Oktober 2005 19.30 Uhr Lesebühne 2005 Lesung „Das Perlenmedaillon“ Bücherstube Krause. Mit 
Sabine Wiegand, VVK: 7,- €, AK: 9,- €, Info unter Tel.: 02181/63774

So. 16. Oktober 2005 16.30 Uhr Klassikkonzert „Konzert im Kloster“ Kloster Langwaden „Götterfunken“ 
mit Ensemble Ouvert. Eintritt: 8,- €, Info unter Tel.: 02181/608-653

Mi. 19. Oktober 2005 19.00 – 20.30 Uhr VHS Informationsabend I „Bio - Facelifting“ Auerbach-Haus, 
Stadtparkinsel. Jugendlicheres Aussehen durch Bio-Facelifting und Auffrischung des Körpers von innen. Teil-
nahme Gebührenfrei. Info und Anmeldung unter Tel.: 02181/608-235

Mi. 19. Oktober 2005 19.30 – 21.00 Uhr VHS Informationsabend II „Power Learning“ Auerbach-Haus, 
Stadtparkinsel. „Schülern auf die Sprünge helfen“ für Eltern von 10 – 16 Jährigen Schülern. Teilnahme Gebüh-
renfrei. Info und Anmeldung unter Tel.: 02181/608-235

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr THEATERSTÜCK „Jetzt nicht Liebling“ Erasmus Gymnasium. Die 
Höckmann Boulevard Gastspiele sind zu Besuch in Grevenbroich. Turbulente Komödie des Erfolgsautors Ray 
Cooney. Eintritt: 9,30 – 15,30 €. Info unter Tel.: 02181/608-654

Do. 20. Oktober 2005 13.00 – 19.00 Uhr VHS Ausflug „Auf den Spuren der Kunst“ Treffpunkt Waage-
haus, Stadtparkinsel. „Vom Hungerturm zur Düsseldorfer Pinakothek“. Führung, Busfahrt und Besuch des 
Museums „Kunstpalast“. Preis: 22,- €. Info und Anmeldung unter Tel.: 02181/608-235

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr Vortrag „Auf Brautschau“, Altes Schloß, Blauer Saal. Christian Wiltsch 
zur Herkunft der Neukircher Ehepartner in der Frühen Neuzeit. Geschichtsverein Grevenbroich, Info unter Tel.: 
02181/9826

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr Klassikkonzert „Klassik im Bernardussaal“ Liederabend mit Alastair 
Thompson, Eintritt: 13,- €, erm.: 10,- €. Info unter Tel.: 02181/608-653

Fr. 21. Oktober 2005 20.00 Uhr Kultur Extra „Frühstückspause“ mit Jürgen Becker und Didi Jünemann, 
Pascal-Gymnasium, Eintritt: 17,- €, Info unter Tel.: 02181/608-658



Sa. 22. Oktober 2005 7.00 – 21.00 Uhr Lesebühne 2005, Frankfurter Buchmesse, Fahrt nach Frankfurt. 
Gemeinsame Fahrt zur Frankfurter Buchmesse. VVK: 17,-  €, Info unter Tel.: 02181/63774

regelmäßige Veranstaltungen
Führungen durch das Wildfreigehege oder den Waldlehrpfad, Tel.: 02181/64887

Führungen durch das „grüne Klassenzimmer“, Tel.: 02181/608-424

Drei-Schlösser-Tour durch Grevenbroich, eine Tagesreise mit Pferd und Planwagen incl. Mittagessen, Nach-
mittagskaffee und Führung für 10-15 Personen. Tel.: 02181/608-350

Treffen der Anonymen Alkoholiker und Angehörigen: Christuskirche Hartmannweg, jeden 1. Dienstag im 
Monat um 19.30 Uhr, Matthäuskirche Südstadt, von-Bodelschwingh-Straße 5, jeden 1. Freitag im Monat um 
20.00 Uhr, www.anonyme-alkoholiker.de

Treffen der Kreuzbund Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete und Angehörige, Ostwall 20 montags - don-
nerstags 19.30 Uhr, 

Frauenselbsthilfe nach Krebs „Gymnastik für Betroffene“: AOK-Gebäude, Wilhelmitenstraße, Veranstalter: 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Mittwochs: 10.00 – 11.30 Uhr 

Gruppentreffen der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel, 14-tägig mittwochs 
17.00 – 19.00 Uhr

Internet-Café 50 plus, Buckaustraße 1 a, 41515 Grevenbroich. Öffnungszeiten Mo: 15.00 –18.00 Uhr, Mi. 
14.00 – 17.00 Uhr, Fr: 10.00 – 13.00 Uhr, Tel.-Nr. 02181/4757670

Zappelphilipp ADS / ADHS (Aufmerksamkeits- Defizit - Störung) Selbsthilfegruppe, Treffen immer am letzten 
Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr in 41515 Grevenbroich, Buckaustraße 1a. Tel.: 02181/72129 oder 72125.

Selbsthilfearbeitsgemeinschaft Grevenbroich e.V. berät zu sozialen und gesundheitlichen Fragestellungen aus 
dem Selbsthilfebereich jeden Montag außerhalb der Schulferien von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr im Selbsthilferaum 
(Raum K 01) des Kreisgesundheitsamtes Grevenbroich, Auf der Schanze 1, 41515 Grevenbroich, Tel.: 
02181/601 53 81

Weitere Selbsthilfegruppen in Grevenbroich:
Osteoporose-Selbsthilfegruppe 02181/601 5364
Offener Rauchertreff 02181 - 601 5364
Rheumaliga im Kreisgesundheitsamt 02181 - 601 5381
Offener Selbsthilfetreff 02181 - 601 5381
Freie Selbsthilfegruppe Angst-, Sucht und Depressionen 02181 - 601 5381
Stillfrühstück im Kreisgesundheitsamt 02181-601 5364


	01_Aufstellung Änderung Bebauungspläne.doc
	02_Satzungsbeschluss G 183 - G 185 - K 27 (H 9).doc
	03_Aufstellung W 44 - G 199 - G 200 (H 9).doc
	04_Aufstellung Aenderung FNP.doc
	05_Bekanntmachung Satzungsbeschluesse.doc
	06_Der Bürgermeister gratuliert.doc
	07_Veranstaltungskalender_06.10. bis_20.10.05.doc

